
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2018/11/6 405-2/131/1/19-
2018

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.2018

Rechtssatznummer

7

Entscheidungsdatum

06.11.2018

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §74 Abs2

GewO 1994 §81 Abs1

GewO 1994 §81 Abs3

Rechtssatz

Ein Nachbar hat keinen durchsetzbaren Rechtsanspruch auf Durchführung eines gewerbebehördlichen

Genehmigungsverfahrens gemäß § 74 Abs 2 GewO oder auf Durchführung eines gewerbebehördlichen

Änderungsgenehmigungsverfahrens oder Anzeigeverfahrens nach § 81 Abs 1 oder Abs 3 GewO als antragsbedürftige

Projektgenehmigungsverfahren. Ein Feststellungsinteresse, dass ein Dritter ein Behördenverfahren einzuleiten hat, ist

generell Verwaltungsmaterien, welche sich auf Anlagenverfahren beziehen, fremd.

Schlagworte

Gewerberecht, Nachbar, Rechtsanspruch, gewerbebehördliches Genehmigungsverfahren, Feststellungsinteresse

Anmerkung

o. Revision erhoben, VwGH vom 15.07.2021, Ro 2019/04/0008 bis 0011-7; Abweisung (Spruchpunkt I. lita u. litc);

Zurückweisung (Spruchpunkt I. litb)
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